
Liebe Vorsitzende der Klassenpflegschaften, 
Liebe Eltern, 
  
durch die sinkenden Inzidenzzahlen auch in NRW wurde durch die Landesregierung entschieden, dass 
die Hygieneregeln an Schulen dieser Entwicklung angepasst werden müssen. Ab Montag, 
21.07.2021 gelten nun die folgenden Regelungen: 

•         Es besteht keine Maskenpflicht im Außenbereich der Schulen mehr. Das bedeutet, Ihr Kind 
muss auf seinem Schulweg zur Schule und wieder nach Hause keinen Mund-Nasen-
Schutz mehr tragen. 

•         Sobald Ihr Kind unser Gebäude betritt, muss es sofort einen Mund-Nasen-
Schutz aufsetzen. 

•         Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in 
allen Räumen und Fluren desSchulgebäudes oder Sporthallen verpflichtend. 

•         Während der Pausen auf dem Schulhof und im Sportunterricht, derdraußen auf 
unseren Sportanlagen stattfindet, muss kein Mund-Nasen-Schutzgetragen werden. 

•         Jedes Kind und alle MitarbeiterInnen dürfen freiwillig im Außenbereich einen Mund-
Nase-Schutz tragen. 

•         Alle anderen Hygienemaßnahmen (z.B. Handhygiene, Durchlüftung von 
Klassenräumen) gelten weiterhin. 

•         Die Pflicht zur Testung zweimal in der Woche bleibt auch weiterhinbestehen. 

•         Mit dem Wegfall der Maskenpflicht ist der Mindestabstand von 1,50 m nur 
noch innerhalb von Gebäuden von Bedeutung: z.B. beim Essen oder Trinken. In 
Situationen, in denen vorübergehend kein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. 

Diese neuen Regelungen haben wir heute mit allen Schülerinnen und 
Schülern besprochen und direkt umgesetzt. 

Auch wir freuen uns über einen weiteren Schritt in die Normalität! 

Vielen Dank für die Weitergabe dieser Mail! 

Mit freundlichen Grüßen 
Sibylle Hufschmidt 
  
Schulleiterin 
  

 

 


